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Betreff 
 
Bestellung eines beratenden Mitglieds, stellvertretend, für den Ausschuss für Schule, 
Bildung und Weiterbildung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Sankt Augustin beruft nach § 85 Abs. 2 Schulgesetz NRW (SchulG NRW) 
Frau Ingrid Röhl als beratendes Mitglied, stellvertretend, in den Ausschuss für Schule, Bil-
dung und Weiterbildung. 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Nach § 85 Abs. 2 Satz 3 des Schulgesetzes NRW (SchulG NRW) können in den Schulaus-
schuss Vertreterinnen und Vertreter der Schulen zur ständigen Beratung berufen werden. 
 
Der bisherige Schulleiter der Gemeinschaftsgrundschule Niederpleis, Freie Buschstraße, 
Herr Tobias Voßemer, als beratendes Mitglied, stellvertretend, für den Ausschuss für Schu-
le, Bildung und Weiterbildung, geht zwischenzeitlich einer anderen beruflichen Tätigkeit 
nach. Da Herr Voßemer das Amt der Schulleitung der Gemeinschaftsgrundschule Nie-
derpleis, Freie Buschstraße, nicht mehr wahrnimmt, wird eine entsprechende Umbesetzung 
erforderlich. An seiner Stelle soll Frau Ingrid Röhl, derzeitige Schulleiterin der Katholischen 
Grundschule Sankt Martin Mülldorf, diese stellvertretende beratende Funktion im Fachaus-
schuss wahrnehmen. 
 
In Vertretung 
 
 
 
Marcus Lübken 
Beigeordneter 
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Die Maßnahme 

  hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral 
  hat finanzielle Auswirkungen 

 
Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich 
auf       €. 
 

  Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan       zur Verfügung. 
 

  Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von 
  über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich. 
  über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen). 
 
Zur Finanzierung wurden bereits       € veranschlagt; insgesamt sind       € bereit zu 
stellen. Davon entfallen       € auf das laufende Haushaltsjahr. 
 


